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Pflichtenkollision 

 

• Zusammentreffen zweier Pflichten derart, dass die eine nicht 
erfüllt werden kann, ohne dass die andere verletzt wird: 
 Erfüllung Pflicht A → Verletzung Pflicht B 
 Erfüllung Pflicht B → Verletzung Pflicht A 

• verwandt, aber nicht identisch mit Notstandshilfe 
• eigentl. Pflichtenkollision nur bei Kollision zweier Handlungs

pflichten: Rf, wenn T eine erfüllt. 
• Aber: Erfüllung der einen Pflicht zwingend; keine Freiwilligkeit 

wie bei Notstandshilfe 
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